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Stück.

Fortsetzung des Reglements (See.
VN. Bey der also zu bewsrckstelligenden Überlieferung eines solchenKindeS dienet einem jeden

 zur Nachricht, daß ihme frey stehe, durch einen beyzulegenden Zettel, den Nahmen, worauf
es g taust werden soll, mit anzuzeigen, auch zu dessn Verpflegung etwas an Gelde mit
beyzulegen; M welches letztere dem Fünde!, bis zu feinem hienächstigen Ausgang aus dem
Hause, verwchrlich beybehalten-und wann das (^uunumvon einigem Belang seyn sollte,
aus Zinsen ausgeihan, zu dessen V^rfiegung aber davon ein mehrers nicht, als besagte
Ziusen, verwendet,der übrige Unterhalt hingegen von der kmukcion bestritten werden solle;

tLo bald indessen


